
SPORTVEREIN LENGEDE von 1912 e.V.  
38268 Lengede     -     Schachtweg 1     -     38266 Lengede Postfach 1171 
Internet: www.sv-lengede.de     -     E-Mail: buero@sv-lengede.de     -     Tel.: 05344/7650 
 

Aufnahmeantrag 
Nachname Straße 

Vorname Postleitzahl 

Geburtsdatum Wohnort 

Familienstand Geburtsort 

Art des Vereinsbeitrags - siehe unten Aktivität (Abteilungen, Kurse, …) - siehe Rückseite 

E-Mail-Adresse Handwerkliche oder andere Fähigkeiten 

Beim Vereinsbeitritt  
als Familie oder 
Ehepaar bitte die 
weiteren Familien-
mitglieder aufführen 

Nachname Vorname Geb. Aktivität 

    

    

    

Auszug aus der Satzung: 
„§10 Erwerb der Mitgliedschaft Zur Aufnahme ist ein schriftlicher Antrag erforderlich. Über den Aufnahmeantrag entscheidet der 

Vorstand. 2. Der Aufnahmeantrag Minderjähriger bedarf der Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters. §12 Beendigung der 

Mitgliedschaft 2. Der Austritt ist dem Vorstand schriftlich zu erklären. Er ist nur zum Schluss eines Kalenderhalbjahres (30.Juni /  

31. Dezember) unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zulässig. §13 Vereinsbeiträge, Abteilungs-/Gruppenbeiträge, 

Sonderbeiträge 1. Von den Mitgliedern werden Vereinsbeiträge (Mitgliedsbeitrag, Aufnahmebeitrag, Abteilungs-/Gruppenbeitrag, 

Umlagen und Arbeitsdienste) erhoben, deren Höhe/Umfang nach Mitgliedergruppen unterschiedlich sein können. §15 Pflichten der 

Mitglieder 1. Jedes Mitglied ist insbesondere verpflichtet, die von der Mitgliederversammlung und Abteilungsversammlung 

festgesetzten Vereinsbeiträge mittels Lastschrifteinzug (Einzugsermächtigungsverfahren) zu zahlen.“ 

Vereinsbeiträge ab dem 01.07.2014 Zutreffendes bitte ankreuzen 

1 Einzelmitglieder     ab 18 Jahre Monat  8,00 €  

2 Einzelmitglieder / Kinder und Jugendliche     bis 18 Jahre Monat  7,00 €  

3 Rentner     ab dem 67. Lebensjahr (oder nach Vorlage des Rentenausweises) Monat  7,50 €  

4 Ehepaar / 2x Rentner Monat  12,00 €  

5 Ehepaar / 1x Rentner Monat  12,50 €  

6 Ehepaare Monat  13,00 €  

7 Familien     mit Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre Monat  16,00 €  

Baukostenzuschuss/Investitionszuschuss, siehe Rückseite, bitte eintragen Monat  € x 

Die Abteilungs- und Gruppenbeiträge stehen auf der Rückseite dieses Aufnahmeantrages. 

Hiermit bevollmächtige ich den Sportverein Lengede von 1912 e.V., widerruflich den von der 

Mitgliederversammlung des Vereins beschlossenen Beitrag sowie ggf. anfallende Abteilungs- / Gruppenbeiträge, 

Baukostenzuschüsse und Kursgebühren mittels Lastschrift zu Lasten meines Kontos abzubuchen. 

Ich verpflichte mich zur Zahlung der durch diesen Aufnahmeantrag entstehenden Kosten. 
 

Kontoinhaber  Zahlungsart 
Bitte ankreuzen 

IBAN  Vierteljährlich  

BIC  Halbjährlich  

Bank  Jährlich  

 

 
   

Ort / Datum   eigenhändige Unterschrift  Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 



SV Lengede von 1912 e. V. - Beiträge und Gebühren ab dem 01.07.2017 Zeitraum Höhe (€) 

Vereinsbeiträge 

1 Einzelmitglieder / ab 18 Jahre Monat 8,00   

2 Einzelmitglieder / Studenten und Auszubildende 

 auf Antrag und Nachweis bis maximal zum 25. Lebensjahr 

Monat 7,00   

3 Einzelmitglieder / Kinder und Jugendliche     bis 18 Jahre Monat 7,00   

4 Einzelmitglieder / Rentner ab dem 67. Lebensjahr oder  

 nach Vorlage des Rentenausweises 

Monat 7,50   

5 Ehepaare / 2x Rentner Monat 12,00   

6 Ehepaare / 1x Rentner Monat 12,50   

7 Ehepaare Monat 13,00   

8 Familien     mit Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren Monat 16,00   

Abteilungs-/Gruppenbeiträge für aktive Mitglieder     (auch für Ehrenmitglieder) 

9 Badminton - SeniorenInnen Monat 4,00   

10 Badminton - SeniorenInnen ohne Punktspielteilnahme Monat 2,00   

11 Badminton - Kinder & Jugendliche Monat 3,00   

12 Fußball –Senioren  Monat 4,00   

13 Fußball-Kinder & Jugendliche Monat 2,50   

14 Gymnastik SeniorenInnen Monat 1,00   

15 Gymnastik Kinder & Jugendliche Monat 0,50   

16 Leichtathletik SeniorenInnen Monat 1,00   

17 Leichtathletik Kinder & Jugendliche Monat 1,00   

18 Line-Dance Monat 1,00   

19 Amb. Herzgruppe (mit Arzt) mit Verordnung Monat 1,50   

20 Amb. Herzgruppe (mit Arzt) ohne Verordnung Monat 5,00   

21 Amb. Herzgruppe (Folgegruppe ohne Arzt) noch nicht vorhanden Monat 2,50   

22 Kurse Wirbelsäulengymnastik in der Gruppe (4 Kurse im Jahr) 

mit Reha-/Funktionsverordnung 

Monat 0,00   

23 Kurse Wirbelsäulengymnastik in der Gruppe (4 Kurse im Jahr) 

ohne Verordnung 

Monat 10,00   

24 Wassergymnastik    ohne Verordnung Monat 4,00   

25 Wassergymnastik    mit Verordnung Monat 0,00   

26 Aqua Jogging Monat 4,00   

27 Eltern-Kind-Schwimmen (ELKI) Monat 2,00   

28 Taekwondo Senioren Monat 6,00   

29 Taekwondo Jugend Monat 3,50   

30 Tai Chi Monat 6,00   

31 Qi Gong Monat 3,00   

32 Hawaiianische Tänze Monat 2,50   

33 Radfahren Monat 0,50   

34 Wandern Monat 0,50   

35 Nordic-Walking Monat 0,50   

36 Tennis Monat 0,00   

37 Volleyball Monat 1,00   

38 Yoga Monat 12,00   

Kursgebühren 

39 Seepferdchen-Schwimmen (nicht Vereinsmitglieder) 24 Stunden 100,00   

40 Seepferdchen-Schwimmen (Vereinsmitglieder) 24 Stunden 60,00   

41 "Rücken aktiv"  (Intervall-Angebote) Beitrag nach Ausschreibung 10 Stunden s. links 

Sonstige Beiträge 

42 Baukostenzuschuss Erwachsene * Monat 0,50   

43 Baukostenzuschuss Familien * Monat 1,00   

44 Baukostenzuschuss Ehepaare * Monat 0,80   

45 Baukostenzuschuss Rentner * Monat 0,50   

46 Baukostenzuschuss Kinder & Jugendliche * Monat 0,30   

47 Baukostenzuschuss Ehrenmitglieder * Monat 0,50   

* Der Baukostenzuschuss wurde 2008 durch die Mitgliederversammlung des Vereins für 10 Jahre beschlossen.  

Ab dem 01.07.2018 wird der Baukostenzuschuss in einen Investitionszuschuss umgewandelt. 

Gebühren 

Nichtmitglieder     

48 Wirbelsäulengymnastik  (60 Minuten) mit Reha-Verordnung Monat * 20,00   

49 Wirbelsäulengymnastik  (45 Minuten) mit Funktion-Verordnung Monat * 14,80   

50 Wirbelsäulengymnastik Wasser mit Reha-Verordnung Monat * 23,20   

51 Ambulante Herzgruppe mit Arzt (60 Minuten) mit Verordnung Monat * 28,00   

* Der Erhebung eines Verwaltungskostenanteils stimmt die Mitgliederversammlung zu. Der Vorstand wird befugt, 

einen Verwaltungskostenanteil bei Bedarf zu erheben. Derzeit wird kein Anteil erhoben. 

Mitglieder 

Die Passgebühr des jeweiligen Fachverbandes wird dem Aktiven seitens des Vereins in Rechnung gestellt. 


